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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §26 Abs3;

Rechtssatz

Die bescheidmäßige Festsetzung von im Vollstreckungsverfahren aufgelaufenen Barauslagen kann nicht mit der

Behauptung, die der Vollstreckung zugrunde liegenden Abgabenbescheide seien rechtswidrig entstanden, bekämpft

werden.
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